
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/11/7 10Rs162/96h
 JUSLINE Entscheidung
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Norm

ASVG §120

Rechtssatz

Auch notwendige Vorleistungen für eine Organtransplantation (hier die Kosten der Untersuchung der in Ägypten

lebenden Geschwister des potentiellen Organempfängers) zählen zur notwendigen und zweckmäßigen

Krankenbehandlung. Der Anspruch auf Erstattung dieser Untersuchungskosten besteht daher nach § 131 Abs.1 ASVG

zu Recht.
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